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RS OGH 1978/11/3 6Ob632/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1978

Norm

ABGB §1295 IIf6

GmbHG §2

Rechtssatz

So wie derjenige zum Schadenersatz, insbesondere zum Ersatz der Gründungsspesen verp8ichtet ist, der das

Versprechen, sich an einer zu gründenden GmbH zu beteiligen, schuldhaft nicht erfüllt, kann auch derjenige

ersatzp8ichtig für Gründungskosten gemacht werden, der die in Gründung be9ndliche Gesellschaft dadurch zum

Scheitern bringt, daß er die dieser Gesellschaft vorbehaltene Tätigkeit selbst übernommen und die übrigen

Gesellschafter davon ausgeschlossen hat.
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